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Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Er ist in diesem 
Falle verpflichtet, die dem Auftragnehmer bis dahin 
entstandenen Aufwendungen zu erstatten. Entsprechen
des gilt, wenn der Auftraggeber eine Änderung des 
Vertragsgegenstandes verlangt, deren Durchführung 
dem Auftragnehmer unmöglich ist.

(5) Eine Ausfertigung der vom Auftraggeber dem Auf
tragnehmer zur Verfügung gestellten Arbeitsunter
lagen verbleibt nach Fertigstellung der vertraglichen 
Leistung bei dem Auftragnehmer, sofern nichts anderes 
vereinbart wird.

§ 6
Preis und Berechnung

(1) Die Partner haben im Vertrag einen Fest- oder 
Höchstpreis zu vereinbaren. Abrechnungsgrundlage sind 
die jeweils gültigen Preisbestimmungen* oder ein ge
nehmigtes Preiskarteiblatt.

(2) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die 
anfallenden Kosten nach Übergabe der Vertragsleistung 
in Form einer Endrechnung zu. Die Erteilung von 
monatlichen Zwischenrechnungen bzw. Teilrechnungen 
ist statthaft, sofern hierfür die Voraussetzungen ge
geben sind.**

(3) Sofern die Voraussetzungen einer langfristigen 
Einzelfertigung nicht vorliegen, gilt für die Erteilung 
der Rechnung eine Frist von zehn Werktagen, soweit 
nicht im Vertrag eine andere Frist vereinbart worden 
ist.

§ 7
Angabe des Vertraulichkeitsgrades

Die Vertragspartner haben im Vertrag den Ver
traulichkeitsgrad, soweit dies geboten ist, für die Ver
tragsleistung festzulegen.

- - §8 
Gewährleistung

(1) Der Auftraggeber hat die übergebenen Konstruk
tionszeichnungen und sonstigen den Vertragsgegenstand 
bildenden Unterlagen unverzüglich nach Entgegen
nahme zu prüfen. Nur die hierbei feststellbaren Män
gel an der fach- und sachgerechten Ausführung der 
Konstruktionszeichnungen und sonstigen Leistungen 
gelten als erkennbare Mängel.

(2) Die Gewährleistungsfrist läuft bis zu dem Zeit
punkt, an welchem die Gewährleistungsfrist des Auf
traggebers gegenüber seinem Besteller für das auf 
Grund der Konstruktion hergestellte Erzeugnis ab
gelaufen ist, längstens jedoch bis zwei Jahre nach Ent
gegennahme der vom Auftragnehmer ausgearbeiteten 
Unterlagen. Sondervereinbarungen im Vertrag sind zu
lässig.

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm an
gezeigten Mängel unverzüglich auf seine Kosten in den

• Z. z. gilt die Gebührenordnung für Ingenieure (GOI) ln 
Verbindung mit der Preisverordnung Nr. 182 vom 28. August 
1951 — Verordnung über die Senkung der Projektierungs
kosten — (GBl. S. 816).

** Z. Z. gilt die Verordnung vom 17. Juli 1952 über das Ver
bot von Anzahlungen und über die Abrechnung langfristiger 
Einzelfertigungen (GBl. s. 617) und deren Vierte Durch
führungsbestimmung (GBl. I 1957 S. 306). Bei haushaltsgebun
denen Institutionen als Auftragnehmer gilt die Anweisung 
Nr. 41 vom 20. Dezember 1957 des Ministeriums der Finanzen.

ausgelieferten Unterlagen zu beseitigen. Er ist befugt, 
die Unterlagen auf seine Kosten neu anzufertigen und 
nachzuliefern.

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, gegen Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen selbst nachzubessern oder 
nachbessem zu lassen, wenn der Auftragnehmer nicht 
innerhalb einer ihm vom Auftraggeber gesetzten an
gemessenen Frist nachgebessert hat. Der Fristsetzung 
bedarf es nicht, wenn der Auftragnehmer erklärt hat, 
daß er die Nachbesserung ablehnt. Der Auftraggeber 
ist nur berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn 
die Nachbesserung objektiv unmöglich ist.

§ 9
Garantie

Die Vereinbarung einer Garantie ist zulässig. Es 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

§ 10 

Schadensersatz

Der Auftragnehmer haftet für den von ihm verur
sachten Schaden. Ist der Schaden durch eine Neu- oder 
Weiterentwicklung verursacht, beschränkt sich seine 
Haftung bis zur Höhe der für die Vertragsleistung ver
einbarten Vergütung, sofern nicht Vorsatz vorliegt.

§ 11 
Vertragsstrafe

(1) Die Vertragspartner haben, wenn sie für eine 
Vertragsverletzung verantwortlich sind, in folgenden 
Fällen Vertragsstrafe zu zahlen:
a) Bei Verzug mit der Leistung,
b) bei Verzug mit der Erteilung der Versanddisposition,
c) bei Verzug mit der Abnahme,
d) bei Nichteinhaltung der vertraglichen Vereinbarun

gen über die Qualität,
e) bei Nichterfüllung,
f) wenn der Auftraggeber die in § 5 Abs. 1 bezeichne- 

ten Unterlagen nicht termingemäß dem Auftrag
nehmer übergibt.

(2) Die Vertragsstrafe beträgt in den Fällen des 
Abs. 1 Buchstaben a, b, c und f für jeden Tag des Ver
zuges 0,05 %>, jedoch nicht mehr als 6 %>, in den Fällen 
des Abs. 1 Buchstaben d und e 6 % der für die Ver
tragsleistung vereinbarten Vergütung.

(3) Ist nur ein Teil der Konstruktionsunterlagen oder 
der Arbeitsunterlagen verspätet übergeben worden, so 
ist die Vertragsstrafe für den verspätet gelieferten Teil 
der Konstruktionsleistungen von dessen Wert und hin
sichtlich des nicht übergebenen Teiles der Arbeitsunter
lagen von der Hälfte der Vergütung des Vertragsgegen
standes zu berechnen, sofern der bereits übergebene 
Teil der Unterlagen verwendet werden kann. Ent
sprechendes gilt, wenn nur ein Teil der Konstruktions
unterlagen mangelhaft ist oder nur hinsichtlich eines 
Teiles dieser Unterlagen eine Unmöglichkeit zur Er
füllung vorliegt

(4) Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen,


